
 Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung   Erlaubnisbedürftige Veranstaltung 
      (Art. 19 LStVG)  (Art. 19 Abs. 3 LStVG) 

 

 

An die  

Verwaltungsgemeinschaft Theres 

Obertheres 

Rathausstraße 3 

97531 Theres      
Vordruck ausfüllen, ausdrucken und unterschrieben 

bei der Verwaltungsgemeinschaft  einreichen 

 

Veranstalter 

 
 

vertreten durch 

 
 

PLZ, Wohnort, Straße 

 
 

Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung 

Am / vom     bis  
 
 

 

 

findet in (Ort)  
 

 

von / bis (Uhrzeit)  
 
 

Art der Veranstaltung (z.B: Tanz, Unterhaltungsmusik, Fest usw.) 

 
 

 

Es werden bis zu    Personen zugelassen 
   

Art der Musikdarbietung (Alleinunterhalter / Musikkapelle /  Schallplatten, CD, Musikbox, Tonband) 

  /Musikkapelle mit       Spielern 
 

 

Größe des Raumes qm     Platzzahl     Höchstes Eintrittsgeld  Euro 

 
 

Ort, Datum 

     

 Unterschrift des Veranstalters, bei Vereinen, des Beauftragten 
 

Bearbeitungsfeld, bitte nicht ausfüllen 
 

 Bestätigung  Genehmigung  Erlaubnis 

 
Der Eingang     des obengenannten Antrags       der oben genannten Anzeige am                    wird bestätigt. 

 

 Die Erlaubnis nach Art. 19 Abs. 3 LStVG unter Buchstabe    wird in jederzeit widerruflicher Weise erteilt. 

 

Zusätzlich werden    keine     folgende Auflagen festgesetzt. 

 

 

 

 

                Verwaltungsgemeinschaft Theres 

                Theres, den  
Gebühr:  Euro           Im Auftrag 

Gebühr                    Euro 
 

zusammen     Euro   
 

Geb. Verz. Nr.   

 
 

 je 1 Ausfertigung erhalten: Anzeigender    /   Polizeidienststelle  Haßfurt   / GEMA  /  Verwaltungsgemeinschaft Theres 


